
Meldepflichtige Erkrankungen (Stand 21.01.2016) 

WICHTIG:  

 Zu melden sind alle Krebserkrankungen, die im Bundesland Rheinland-Pfalz diagnostiziert oder 

behandelt wurden (auch wenn die erkrankte Person in einem anderen Bundesland wohnt).  

 Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen sind einzeln zu 

melden. 

 

*Ausnahme nicht-melanotische Hautkrebsarten:  

 Eine Meldepflicht besteht nur bei der erstmaligen Diagnose einer nicht-melanotischen 

bösartigen Neubildung der Haut (C44.-) gleichen Histologietyps. Tritt bei derselben Patientin 

oder demselben Patienten erneut eine nicht-melanotische bösartige Neubildung der Haut mit 

einem anderen Histologietyp (z.B. Basaliom und Plattenepithelkarzinom oder Basaliom und 

Sarkom) auf, ist auch die zweite Erkrankung erneut meldepflichtig. Bei gleichem Histologietyp 

ist die weitere Erkrankung nicht meldepflichtig. 

 Die Frühformen nicht-melanotischer Hautkrebsarten  sind aus der klinischen Krebsregistrierung 

komplett ausgenommen (D04.-).  

ICD-10-
Code 

Bezeichnung Bemerkung 

C00.0-C96.9 Bösartige Neubildungen außer C77.- 
bis C79.-  
und C44.- * 

D00.0-D09.9 In-situ-Neubildungen  außer D04.-* 

D32.0  Gutartige Neubildung der Hirnhäute  

D32.1  Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute  

D32.9  Gutartige Neubildung der Meningen nicht näher 
bezeichnet 

 

D33.0  Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell  

D33.1  Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell  

D33.2  Gutartige Neubildung des Gehirns nicht näher 
bezeichnet 

 

D33.3  Gutartige Neubildung der Hirnnerven  

D33.4  Gutartige Neubildung des Rückenmarks  

D33.7  Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter 
Teile des Zentralnervensystems 

 

D33.9 Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems 
nicht näher bezeichnet 

 

D35.2  Gutartige Neubildung der Hypophyse  

D35.3  Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis  

D35.4  Gutartige Neubildung der Epiphyse  

D37-D48 Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens   


